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18.05.2021 
 
 
Informationsvorlage Nr.: 2021/095 öffentlich  
 
 
Bezugsvorlagen:  

 

Abstufung der B 442 im Stadtteil Poggenhagen zur Gemeindestraße 
- Umstufungsvereinbarung 

 
 

Gremium Sitzung am 

Ortsrat der Ortschaft Poggenhagen  
- 

Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss 31.05.2021 
- 

Verwaltungsausschuss 07.06.2021 
- 

Rat 10.06.2021 
- 

 
 
 
Sachverhalt 
 
Nach Fertigstellung der Ortsumgehung Wunstorf wird sich die Netzkonzeption im Bereich  
Wunstorf und Neustadt am Rübenberge verändern. Teilstrecken werden für den Bundesstraßen-
verkehr entbehrlich, die Verlagerung von Verkehren und zukünftige neue Verkehrsbedeutungen 
von Straßen erfordern eine Netzneugestaltung. 
 
Durch die Fertigstellung der Nordumgehung Wunstorf werden die jetzigen Bundesstraßenverkeh-
re (geführt über K 331 [rot], K 332 [rot] und Moordorfer Straße / B 442 [grün]) über die zukünftige 
B 442 [blau] (jetzt noch K 333) geführt. 
 

Die Moordorfer Straße durch Poggenhagen (jetzige B 442 [grün]) soll dann zur Gemeindestraße 
abgestuft werden (s. Anlage 2).  
 

Dies bedeutet, die Stadt Neustadt a. Rbge. hat dann zukünftig die Verkehrssicherungs- und Un-
terhaltungspflicht für dieses Bauwerk. 
 
Hierzu wurde bereits 2014 durch die Hauptverwaltungsbeamten der Städte Neustadt a. Rbge. 
und Wunstorf, der Region Hannover und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr eine Absichtserklärung unterzeichnet. 
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Die bisherigen Baulastträger übergeben ihre bisherigen Straßen in einem ordnungsgemäßen 
baulichen Zustand an die zukünftigen Baulastträger. Dieses geschieht im Rahmen eines Abnah-
metermins in beiderseitigem Einverständnis. 
 
Die Kosten für die Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht belaufen sich voraussichtlich auf 
rund 30.000 EUR pro Jahr. 
 
Der zukünftige Winterdienst regelt sich gemäß der Straßenreinigungssatzung wie folgt: 
 

- Die Fahrbahn wird durch die Stadt Neustadt geräumt. 
- Der Rad-/Gehweg muss von den Anliegern geräumt werden. 

 
 
 
 
 
Fachdienst 66  - Tiefbau - 
 
 
Anlage/n 
öff Anlage 1 - Umstufungsvereinbarung 
öff Anlage 2 - Lageplan Umstufung 
öff Anlage 3 - Absichtserklärung 
 
 


	FLD_VONAME
	SMC_BM_VOTEXT6
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

